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VEREINSGRÜNDUNG

Aus der Zuger Altersheimleiter-Konferenz (ZAK) wurde die Zuger Interessengemeinschaft
für Alterseinrichtungen (ZIGA)

EINE GÜLTIGE RECHTSFORM
ALS GESPRÄCHSUND

VERHANDLUNGSPARTNER
Von Erika Ritter, Kommentar von Werner Vonaesch

Von der ZAK zur ZIGA: diesen Schritt beschlossen am 24.

April 1996 die Anwesenden an der Gründungsversammlung im Martinspark,
Baar. Daraus ergab sich auch: vom ehemaligen ZAK-Präsidenten Karl Zenklu-

sen, Rotkreuz, zum neuen ZIGA-Präsidenten Karl Zenklusen. Doch was ist

und was will die ZIGA?

Ubernehmen
wir als Vorgeschichte

zur ZIGA-Gründung teilweise die
umfassenden Ausführungen von Martin

Döbeli, Heimleiter im Alterszentrum
Herti, Zug:

Als Verantwortliche für ein oder
mehrere Altersheime im Kanton Zug
stehen Heimleitungen laufend vor
neuen Herausforderungen. Die Aufgaben

für die Heimleitungen sowie die
Trägerschaftsvertreterinnen und -Vertreter

in Betriebskommissionen werden
immer umfangreicher und komplexer,
einerseits sind es die Pensionäre, die
immer mehr Betreuung und Pflege
benötigen und dadurch vermehrte
Administration auslösen, andrerseits
sind es aber auch die gesetzlichen
Randbedingungen, wie
Krankenversicherungsgesetz, Lebensmittelgesetz,
Mehrwertsteuer usw., die das Führen
eines Alters- oder Pflegeheims immer
anspruchsvoller werden lassen. Um in
dieser anspruchsvollen Herausforderung

bestehen zu können, brauchen
die Verantwortlichen sicher von Zeit zu
Zeit Hilfe.

Diese Hilfe gaben sich die Heimleiter
seit einigen Jahren in der Zuger
Altersheimleiterkonferenz (ZAK). Als sehr
aktive Gruppe hat diese Konferenz während

der letzten Jahre ansehnliche Ziele
erreicht und ist vor allem im Bereich der
gezielten Weiterbildung für die Heime
des Kantons Zug eine gute Einrichtung.
Zudem bietet diese Konferenz auch die

Möglichkeit, die Geselligkeit unter den

Heimleitungen zu pflegen und im
persönlichen Gespräch anstehende Probleme

laufend zu diskutieren.
Es hat sich aber während der letzten

zwei bis drei Jahre gezeigt, dass für
grundsätzliche Fragen die Heimleiter
nicht alleine arbeiten und vor allem nicht
alleine entscheiden können und dürfen.
Auf Grund dieser Erkenntnis wurde
während der letzten Monate die Grün¬

dung einer Interessengemeinschaft für
Alterseinrichtungen vorbereitet, in
welcher Trägerschaften und Heimleitungen
gemeinsam für ihre Aufgaben und
Probleme Lösungen suchen und beraten.
Ein Lösungsvorschlag ist die Zugerische
Interessengemeinschaft für
Alterseinrichtungen ZIGA, deren Statuten- bzw.

Reglementsentwurf die Heimleitungen
am 4. März i 996 zuhanden der
Trägerschaften übergeben wurden.

Die Entwicklung des
Altersheimwesens im Kanton Zug

1963 begann mit der Eröffnung des
Altersheims Neudorf der Bürgergemeinde

Menzingen als Ersatz des

ehemaligen «Armenhauses» eine neue Ära
in der Unterbringung und Betreuung
betagter Menschen im Kanton Zug. Im
Dezember 1964 folgte die Inbetriebnahme

des Altersheims an der
Waldheimstrasse in Zug, und schon 1965
schuf die Bürgergemeinde Zug mit dem
Oberwiler Altersheim Mülimatt Ersatz
für das Bürgerasyl an der Chamerstras-
se. Nach der Eröffnung des Chlösterlis
in Unterägeri im Jahre 1967 vergingen
weitere 10 Jahre, bis die Neubauten in
Cham (AH Büel) und Baar (AH Bahnmatt)

für die Aufnahme neuer
Pensionäre bereit waren.

Wenn seinerseits das Altersheim
Waldheim als erstes Heim in der
Schweiz in jedem Zimmer ein WC
eingebaut hatte, war man in der Bahnmatt
schon so weit, dass jede Zimmereinheit
noch mit einer Dusche ausgestattet
war. Dieser hohe Standard im Angebot
sowie die stets höhere Lebenserwartung

beeinflussten die Nachfrage nach

Altersheimplätzen, so dass sich im
Laufe der Jahre alle Gemeinden mit der
Planung von neuen oder weiteren
Heimen bzw. Wohnmöglichkeiten für

Betagte auseinandersetzen mussten.
Als Produkt der Arbeit initiativer
Trägerschaften und zustimmungsfreudiger
Souveräne können heute 10 der 11

Zuger Gemeinden ihren Betagten
Heimunterkünfte in den eigenen
Gemarkungen anbieten.

Waren es früher ausschliesslich die

Bürgergemeinden, die sich mit dem
Sozialwesen - also auch mit «den Alten»
befassten, sind es in neuerer Zeit
vielfach Vereine und private Stiftungen, die
sich in der Betagtenbetreuung engagieren.

Eine führende Stellung und teilweise

sogar Vorreiterolle hat in den letzten
20 Jahren der Verein Frohes Alter Baar

eingenommen. So wurden
Planungsgrundlagen detailliert erarbeitet und
teilweise an gesamtschweizerischen
Tagungen weitergegeben und diskutiert.
Auch bei der Gesetzgebung hatte der
langjährige Präsident, Dr. Peter Iselin,
immer ein Auge darauf gerichtet und
dafür gesorgt, dass der Kantonsrat mit
Informationen gut dokumentiert war
und so breit abgestützte Entscheide fällen

konnte.
Im Jahre 1991 verabschiedete der

Regierungsrat ein Richtraumprogramm,
das für planungswillige Trägerschaften
eine gute Denk- und Arbeitsgrundlage
darstellt. Dabei wurde grosser Wert
darauf gelegt, dass flexibel nutzbare
Heime geplant und gebaut werden, um
möglichst allen heutigen und kommenden

Bedürfnissen gerecht werden zu
können. Vor allem ist dabei an die stetig

steigende Pflegebedürftigkeit zu
denken, die praktisch alle Arbeitsabläufe

in einem Betrieb beeinflusst.
Die in den letzten 5 Jahren eröffneten

Betriebe, Alterssiedlung Steinhausen,

Zentrum Dreilinden Rotkreuz,
Altersheim Martinspark Baar und
Alterswohnheim Mütschi Walchwil,
weisen eine Infrastruktur auf, die fast
einem Pflegeheim gerecht wird. Leider
erlauben es die administrativen
Rahmenbedingungen heute noch nicht,
dass in diesen Betrieben die erbrachten
Pflegeleistungen ähnlich wie in einem
Pflegeheim abgerechnet werden können.

Vor einem Jahr wurde deshalb im
Kantonsrat eine Motion eingereicht, die
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bewirken soll, dass der Regierungsrat
die gesetzlichen Voraussetzungen
schafft, dass die Heime mit Möglichkeiten

zur Erbringung von Pflege den
Pflegeheimen hinsichtlich der Kostenanerkennung

und somit Krankenkassenzahlungspflicht

gleichgestellt werden.

Die ZAK gestern und heute

Im Rahmen des VSA Regionalvereins
Zentralschweiz, der vor mehr als 20
Jahren auf Grund initiativer
Innerschweizer Heimleiter gegründet und
vom seinerzeitigen Chamer Heimleiter
Roney Züblin lange Jahre präsidiert
wurde, formten sich die Zuger mehr
und mehr zu einem «eigenen Klub».
Dies weil man feststellte, dass allzu viele

Fragen kantonsspezifisch waren und
deshalb nicht gründlich genug mit den
Luzernern, Schwyzern, Ob-INidwald-

nern und Urnern gelöst werden konnten.

Aus der lockeren Form, die stets
auch den persönlichen und geselligen
Teil pflegte, hat sich mit der Zunahme
gleichartiger gemeinsamer Probleme
eine gut funktionierende Organisation
mit eigener Geschäftsordnung entwik-
kelt. Diese Entwicklung bzw. dieser
Werdegang bis zur Geschäftsordnung
war ein Weg, auf dem sich für den
Autor deutlich zeigte, dass die Heimleiter

ohne die Mitwirkung der
Trägerschaften nicht handlungsfähig sind und
Gefahr laufen, in einzelnen Fragen
betriebsblind zu werden. So standen
,wir an einer Klausurtagung im Kemme-
ribodenbad 1994 kurz vor der Gründung

der ZAK mit dem Charakter einer
Heimleitergewerkschaft. Intensive
Diskussionen halfen aber, den - meiner
Meinung nach richtigen Weg - mit fol¬

gender Formulierung zu finden: «Diese

Geschäftsprdnung wird als Übergangsregelung

gesehen bis zu dem
Zeitpunkt, als im Kanton Zug eine Vereinigung

Zugerischer Alterseinrichtungen
mit Beteiligung der Trägerschaften und
gegebenenfalls der Behörden gegründet

wird.»
Im Oktober 1994 stellte eine

Arbeitsgruppe der ZAK den eingeladenen
Trägerschaften die neu erarbeiteten
Richtlinien für eine Vereinigung der
Zugerischen Alterseinrichtungen vor. Die
Reaktionen der Trägerschaftsmitglieder
waren sehr unterschiedlich, und man
stellte fest, dass an verschiedenen Stellen
noch Informationslücken gefüllt werden
müssen. Die ZAK-Arbeitsgruppe wurde
mit Interessierten Vertretern der
Trägerschaften ergänzt und machte sich an die
Arbeit, die Richtlinien zu überarbeiten.

Ein Jahr später zeigte die angeregte
Diskussion, dass für einzelne
Trägerschaften der Begriff «Alterseinrichtungen»

zu weit gefasst ist, und man
wünschte, dass der Begriff Altersunterkünfte

verwendet werden soll. Beim
Vorstellen der Richtlinien erklärten sich

einige Anwesende mit der sehr freien,
offenen Form nicht einverstanden und
votierten für die klare Vereinsform.
Gemäss Protokoll dieser Sitzung wurde
die Arbeitsgruppe beauftragt, das

Reglement den erwähnten Wünschen

anzupassen, aber nicht reine
Vereinsstatuten abzufassen. Die Gründung der
neuen Organisation wurde für das

Frühjahr 1996 in Aussicht gestellt.

Die ZIGA: ein Verein

So waren nun für den 24. April 1996
Heimleiter und Heimleiterinnen, Träger-
schaftsmitglieder sowie die beiden
Geschäftsführer vom Heimverband
Schweiz, Werner Vonaesch, und vom
VCI, Peter Hochstrasser, in den Martinspark

nach Baar zur eigentlichen
Gründungsversammlung eingeladen. ZAK-
Präsident Walter Bissig begrüsste die
Anwesenden; als Tagespräsident führte
Alfred Lacher kompetent und speditiv
durch die umfangreichen Geschäfte, so
dass anschliessend Zeit blieb zum
gemütlichen Beisammensein im kaum ein
Jahr alten Haus, im Dorf statt Martinspark

Parkhotel genannt, wo Jörg und
Annerös Bitzer als Gastgeber amteten
und noch zum späten Imbiss einluden.

Martin Döbeii hatte einen Antrag
eingereicht, es sei eine Sektion im
Heimverband Schweiz zu gründen. Damit

standen 3 Varianten zur Diskussion:

- eine lose Gruppierung als IG,

- eine selbständige Zuger Organisation

als Verein oder

- eine Sektion des Heimverbandes
Schweiz.

Ein bedeutender erster Schritt ist getan, doch...

Mit der am 24. April 1996 vollzogenen Gründung der «Zuger Interessengemeinschaft

der Alters- und Pflegeheime» haben die Zuger Alters- und Pflegeheime
einen bedeutsamen Schritt getan; sie haben sich als die verantwortlichen
Trägerschaften der zugerischen stationären Einrichtungen der Altersbetreuung organisiert.

Sie haben sich damit für die kommenden schwierigen Aufgaben eine Plattform

und somit fürs erste eine gute Ausgangslage für ihre künftigen
Interessewahrungen geschaffen. Der Entscheid, den Zusammenschluss nicht bloss in Form
einer losen Interessengemeinschaft, sondern gleich unter der Rechtsform eines
Vereins im Sinne von Art. 60ff ZGB zu verankern, zeugt von einer von Weitsicht
getragenen Entschlossenheit. Gewiss, als Zentralsekretär des Heimverbandes
Schweiz hätte ich mich gefreut, wenn sich die Gründungsversammlung für die
dritte zur Diskussion gestellte Variante entschieden hätte, nämlich für die Gründung

des Vereins als Sektion des Heimverbandes Schweiz.
Dennoch: ich freue mich ausserordentlich über den erfolgten Zusammenschluss,

und ich danke allen an den sicher aufwendigen Vorbereitungsarbeiten
beteiligten Personen ganz herzlich für ihr grosses Engagement. Das Zustandebringen

einer solchen Gründung ist weder eine Kleinigkeit noch eine
Selbstverständlichkeit. Insider wissen ja: ob sich Heime und ihre Trägerschaften als

Mitglieder in Verbänden oder Interessengruppen engagieren, hängt in den meisten
Fällen von der Initiative und der Überzeugungskraft ihrer Heimleitungen ab. Nun,
die Zuger Vorbereitungsgruppe hat ganze Arbeit geleistet und verdient unsere
volle Anerkennung.

Mit der Gründung der ZIGA sind für die Heime vorzügliche Voraussetzungen
geschaffen worden, um innerhalb ihres Kantons ihre Interessen wirksam
wahrnehmen zu können. Mehr wollte man, wie anlässlich der Gründungsversammlung

einzelne Voten deutlich zeigten, bewusst nicht. Der Wunsch nach (angeblicher)

Unabhängigkeit war noch stark-spürbar. Damit ist natürlich nur ein erster
Schritt getan. Die Interessen der Zuger Alters- und Pflegeheime und ihrer
Trägerschaften werden sich jedoch nicht allein innerhalb der Kantonsgrenzen
wahrnehmen lassen. Wesentliche Entscheide, die konkrete, teils empfindliche Auswirkungen

auf unsere Alters- und Pflegeheime haben, werden auf eidgenössischer
Ebene getroffen. Ich denke hier besonders an die zur Zeit tobenden Verteilungskämpfe

rund um das neue Krankenversicherungsgesetz. Die Alters- und Pflegeheime

sollten aber bereits heute über starke Verbände mit hohen Organisationsgraden

verfügen, die als repräsentative Gesprächspartner auf schweizerischer
Ebene auftreten können. Ich bin sicher, der Anschluss der ZIGA als Sektion des
Heimverbandes Schweiz - als zweiter und nächster Schritt - wird deshalb in näherer

Zukunft neu diskutiert werden müssen.
Werner Vonaesch, Zentralsekretär
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Die Ausführungen zeigten, dass die
Gründung einer Sektion des Heimverbandes

Schweiz als verfrüht betrachtet
wird und man erst als rein Zugerische
Organisation sich formieren und

Erfahrungen sammeln will. Dem entsprechend

wurde die Zuger Interessengemeinschaft

für Alterseinrichtungen
(ZIGA) gegründet als Verein, in dem die
Alters- und Pflegeheime, vertreten
durch deren Trägerschaften und Hausund

Heimleitungen sowie von
Trägerschaften anderer Wohnformen mit Pflege

und Betreuungsleistungen für
Betagte, zusammengeschlossen sind. Damit

wurde eine Rechtsform geschaffen,
die es ermöglicht, Verhandlungen zu
führen und Verträge abzuschliessen, die
der Wahrung der gemeinsamen Interessen,

der Förderung der Zusammenarbeit

zwischen den Trägerschaften,
Betriebs- und Heimkommissionen, Hausund

Heimleitungen, Behörden sowie
allen Institutionen, deren Aufgaben
und Ziele mit dem Bereich «Betagte» in

Beziehung stehen. Weiter sollen der
Erfahrungsaustausch zu gemeinsam
interessierenden Fragen gepflegt werden
und eine gegenseitige Unterstützung

und Fortbildung auf allen Ebenen erfolgen.

Die ZIGA stellt ebenfalls die
Verbindung zu den schweizerischen und
kantonalen Fachverbänden her.

Als erste Vorstandsmitglieder wurden
gewählt:
Karl Bienz, Cham; Martin Döbeli, Zug;
Clemens Eisenhut, Baar; Dr. Rolf
Lochinger, Zug; Hans Rust, Walchwil,
Ruedi Vogt, Steinhausen; Karl Zenklu-

sen, Rotkreuz. Zum I. Präsidenten wurde

Karl Zenklusen, Rotkreuz, bestimmt.
Zenklusen amtete bis Ende 1995 als

ZAK-Präsident und wurde im März
1996 in Emmenbrücke zum Präsidenten

des Zentralschweizer Heimleiterund

Heimleiterinnen-Verbandes (ZHV
mit den Kantonen Uri, Schwyz, Unter-
und Obwalden, Luzern, Zug) gewählt,
wo er die Nachfolge von Hans-Rudolf
Salzmann, Emmenbrücke, antrat.
Zenklusen konnte im Februar nach

erfolgreich bestandener Ausbildung
mit Abschlussprüfung als einer der
ersten Heimleiter in der Schweiz seinen
Ausweis als Dipl. Heimleiter mit BIGA-

Anerkennung in Empfang nehmen.

Leserbrief zum Thema

STRAFEN-TERROR IN DEN ALTERSHEIMEN
«BLICK»-Ausgaben vom 18. und 20. Mai 1996

Beim Lesen des «BLICK»-Aushangs vom letzten Samstag glaubte ich, es sei in der
schweizerischen Altersheim-Szene wieder einmal Schröckliches vorgefallen. Wie
herb dann meine Enttäuschung, als ich las, dass sich die Monster-Schlagzeile auf
der Titelseite, lediglich auf die Einführung eines neuen Bewohner-Einstufungs-
systems in Altersheimen bezog. Weshalb deswegen in zürcherischen Landen

Zeter und Mordio geschrien wird, ist mir schleierhaft, handelt es sich doch um ein

System, welches beispielweise im Kanton Bern seit zehn Jahren angewendet
wird. Wer dieses System mit «Strafpunkten» in Verbindung bringt, hat offenbar
nicht begriffen, wie es funktioniert oder leidet unter einer kriminalistischen

Zwangsneurose. Interessant, dass das Wehklagen gerade aus jenen Reihen

kommt, die sich sonst lauthals für eine Entsolidarisierung im Sozialwesen stark
machen! Dabei scheint ihnen zu entgehen, dass gerade das BAK-System - trotz
den Unvollkommenheiten und Schwächen, wie sie auch andern solchen Systemen

anhaften - mehr Transparenz und eine bessere Kostenwahrheit ermöglicht.
Den Vogel abgeschossen hat zweifellos Sacha Wigdorovits, der in seinem
Kommentar die Grossmütter und Grossväter «wie Verbrecher behandelt» sieht. Mein
Kommentar dazu: dümmer geht's nimmer! Rührend auch, wie in der Montagausgabe

noch «die Prominenten und Mächtigen», die sich, wenn es darum geht,
dem Staat die Mittel für eine gesicherte Altersvorsorge zur Verfügung zu stellen,
eher von der knauserigen Seite zeigen, plötzlich in den Chor der Wehklagenden
einstimmen und ihr Herz für die Rentner entdecken. Getreu der «BLICK»-Philo-

sophie, dass Falschinformation glaubhafterwirkt, wenn möglichst viel Prominenz
sie unterschreibt, hätte man auch noch Wysel Gyr, Ursula Andress und Vico
Torriani beiziehen können. Sicher hätten auch sie etwas zum Thema gewusst. Mir
bleibt eigentlich nur noch zu fragen, sind gewisse «BUCK»-Journalisten wirklich
so dumm, oder stellen sie sich nur so dumm?

Ernst Messerli, Präsident des Schweizerischen Berufsverbandes der Heimleiter und Heimleiterinnen

KARTENSET MIT
BILDERN VON
KINDERN, JUGENDLICHEN

UND
ERWACHSENEN
der Stiftung für Taubblinde,
Heim Tanne, Langnau a. A.

rr. Miris Löwe? Kommt er Ihnen
nicht bekannt vor? Natürlich: seit
über 2 Jahren schmückt er das

neukonzipierte Titelblatt unserer
«Fachzeitschrift Heim». Miris Löwe
gehörte zu einer Serie von Bildern,
die im Januar/Februar 1990 im
Stadthaus Zürich zu besichtigen
waren und Werke zeigten von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

der Stiftung für Taubblinde,
Heim Tanne, Langnau a. A. Die
Bilder beinhalteten Visualisierungen
von Urformen als Medium der
Kommunikation, des Selbstausdrucks

und als Hilfsmittel in alltäglichen

Lebenssituationen. Hinter
jedem intensiven Ausdruck steckte
unverwechselbar ein bestimmtes
Kind mit seinen charakteristischen
Merkmalen.

Hör- und Sehbehinderte sind
von Geburt an mit einer doppelten
Sinnesbehinderung belastet. Für
sie und die Betreuenden gilt es, die
Welt Schritt für Schritt, behutsam
zu erfassen. Das Malen in der
Wohngruppe, in Schule und
Therapie, ist für sie eine bedeutende
Bestätigung und stets Ausdruck
persönlichster Entwicklung, tiefer
Erfahrungs- und Erlebniswelt.

Rund ein Dutzend dieser Bilder
wurden nach der Ausstellung als

Kartenmotive verwendet und ein,
bei der Stiftung direkt käufliches
Set zusammengestellt. Noch warten

viele Karten auf Abnehmer
und Abnehmerinnen. Der Satz mit
12 Stück ist zum Preis von Fr. 6-
erhältlich; wer gerne Einzelkarten
mit nur einem oder zwei Motiven
erwerben möchte, kann dies zum
Preis von Fr. -.50 pro Stück tun.
Die Karten sind zu beziehen bei
der Schweizerischen Stiftung für
Taubblinde, Heim Tanne, Fuhrstrasse

15, Postfach, 8135 Langnau a.

A„ Telefon 01-713 14 40.
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